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1. Allgemeines

1.1. Die Jugendspielordnung (JSO) regelt den Spielbetrieb der Jugend im
Volleyball-Verband Berlin (VVB). Sie erganzt und modifiziert die Jugend-
spielordnung des Deutschen Volleyball-Verband (DVV) (Anlage 5 der
Bundesspielordnung — BSO).

1.2. Soweit die JSO keine abweichenden Regelungen enthalt, gelten auch fur
den Jugendspielbetrieb die Landesspielordnung (LSO) des VVB und die
Rechtsordnung des VVB (RO-VVB).

Die RO-VVB gilt fur den Spielbetrieb der U14-Jugend und jlungerer
Jahrgange mit der Mal3gabe, dass im Fall danach zu zahlender Buf3en die
Halfte des dort bezeichneten Satzes geschuldet ist.

1.3. Als Pflichtjugendmannschaften nach Ziff. 3.2.2. LSO werden nur die
Jugendmannschaften anerkannt, die an den Spielen der Jugendrunde oder
am Finale der Berliner Meisterschaft der U20-, U18-, U16-, U15-, U14-
Jugend bzw. in der Altersklasse U13 und U12 — hier sind jeweils zwei
Mannschaften erforderlich — teilnehmen und bis einschlieRlich letzten
Spieltag nicht gesperrt werden. Reine Jugendmannschaften, die in der
Erwachsenenrunde spielen, sind gleichfalls anerkannt.

2. Spielverkehr
2.1. Gliederung
Der gesamte Spielverkehr der Jugend im VVB gliedert sich in
2.1.1. Berliner Meisterschaften (BM),
2.1.2. Berliner Jugendpokal und
2.1.3. Berliner Beachmeisterschaften (BBM).
2.2. Zustandigkeit

Fir den Jugendspielverkehr nach Ziff. 2.1.1. und 2.1.2. sind die
Jugendspielwarte zustandig. Sie setzen bei Bedarf Staffelleiter und
Wettkampfleiter fur die Meisterschaften und Qualifikationen ein. Fur den
Jugendspielverkehr nach Ziff. 2.1.3. ist der Jugendbeachwart zustandig. Die
Ausrichtung der Qualifikationsturniere zur BM und des Finales der BM sowie
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3.

4,

4.1.

der Finalrunde des Berliner Jugendpokals wird Mitgliedsvereinen
Ubertragen, die ihre Bewerbung an den Jugendausschuss (JA) einreichen.
Gegebenenfalls kann der JA bestimmte Vereine mit den Durchfihrungen
beauftragen.

Teilnahmeberechtiqung

Am Jugendspielbetrieb kdnnen alle Vereine teilnehmen, die Mitglied im VVB
sind.

Mannschaftsmeldungen

Mannschaftsmeldungen flr den Jugendspielverkehr nach 2.1.1. und 2.1.2
01.07. eines jeden Jahres uber die vom Verband genutzte elektronische
Plattform eingehen. Nachmeldungen zur Jugendspielrunde kénnen an den
zustandigen Jugendspielwart gerichtet werden. Dieser entscheidet Uber die
Zulassung nachgemeldeter Mannschaften nach der Reihenfolge des
Eingangs der Meldungen. Meldungen kdnnen abgelehnt werden, wenn sie
nicht in den Spielmodus passen.

4.1.1.  Mit Meldung einer Mannschaft folgt die Pflicht, einen Nachweis Uber die

4.2

Beantragung von Hallen fr Spieltermine der gemeldeten Altersklasse
zu erbringen. FlUr die Meldung zu einer Jugendrunde mussen
mindestens fur 2 Termine, fur die Meldung zu Qualifikationsrunden
muss mindestens fur 1 Termin eine Halle beantragt werden. Die
Antwort des zustandigen Amtes ist bis zum 01.07. eines jeden Jahres
per Mail an die Geschaftsstelle zu senden. Sollte eine Antwort noch
nicht vorliegen, ist der versendete Antrag einzureichen und die Antwort
des Amtes nachzureichen, sobald diese vorliegt.

Pflichtijugendmannschaften nach LSO mussen spatestens zum 31.12. am
Spielbetrieb teilnehmen. Die Termine der Berliner Beachmeisterschaften
werden vom Jugendbeachwart rechtzeitig bekanntgeben. Mannschaften im
Jugendbereich kdnnen nach dem 01.07. nur nach 6.4.8 und 7.4.9 der JSO
buldgeldfrei zurlckgezogen werden. Flir gemeldete Mannschaften der
Jugendrunde, die bis zu 4 Wochen vor dem ersten Wettkampf
zuruckgezogen werden, wird ein BulRgeld in Hohe von 50,00€, in allen
anderen Fallen in Hohe von 150,00 Euro verhangt. Das Zurlckziehen von
qualifizierten Mannschaften und das Nichtantreten von Mannschaften zu
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4.3.

4.4.

4.5.

5.

5.1.
5.2.

Spielen nach 2.1.1., sowie nach erfolgter Einladung zum Finale des
Jugendpokales, ist nicht moglich.

Jeder Verein muss fur jede gemeldete Jugendmannschaft bis 23:59 Uhr des
Tages vor dem ersten Spieltag der Saison eine entsprechende Anzahl
Spielerinnen melden. Die Meldung erfolgt elektronisch durch Zuordnung zu
der entsprechenden Mannschaft. Fur die U20- bis U16-Jugend muissen
mindestens 8 Spielerinnen gemeldet werden. Fur die U15- sowie U14-
Jugend betragt die Anzahl der zu meldenden Spieler 6, fiur die U13-Jugend
4, die U12-Jugend 3. Die maximale Mannschaftsstarke der Teilnehmer an
allen Pflichtspielen betragt in der U20- bis U16-Jugend 14, in der U15- sowie
U14-Jugend 8, in der U13-Jugend 6 und in der U12-Jugend 4 Aktive. Fur die
U16- bis U20-Jugend gilt analog BJSO 2.5 Satz 3 — 4.

Die maximale Mannschaftsstarke der Teilnehmer an allen Pflichtspielen
betragt in der U20- bis U16-Jugend 14, in der U15- sowie U14-Jugend 8, in
der U13-Jugend 6 und in der U12-Jugend 4 Aktive. Fur die U16- bis U20-
Jugend gilt analog BJSO 2.5 Satz 3 — 4. Mannschaften durfen bei den
Wettkdmpfen der U12 bis U15 bis zu zwei weitere Spielerinnen auf der
Mannschaftsliste vermerken. Spielerlnnen, die Uber die maximale
Spieleranzahl aus Satz 1 hinausgehen, mussen vor dem Spiel gestrichen
werden (Vermerk im Spielberichtsbogen) oder fir das Spiel entsprechend
nicht ausgewahlt werden (SAMS-Score).

Far Pflichtspiele nach Ziff. 2.1.1., 2.1.2. und 2.1.3. gilt nur der Jugendspieler-
pass des DVV (ePass). Dieser muss zu den Spieltagen ausgedruckt oder mit
digitaler Unterschrift vorgelegt werden.

In den Altersklassen u14 bis u20 wird die Passvorlage durch Durchfuhrung
der Gesichtskontrolle beim elektronischen Spielberichtsbogen ersetzt.

Spielberechtiqunqg

Es gelten die Altersstichtage der Anlage 5 der Bundesspielordnung (JSO).

Die Spielberechtigung fur eine bestimmte Altersklasse der Spiele zur Berliner
Meisterschaft und des Berliner Jugendpokals wird elektronisch durch
Zuordnung zu einer Mannschatft erteilt.

Fir jede Altersklasse ist die Zuordnung notwendig, auch bei einem
Vereinswechsel wahrend der Saison.

5.2.1. Jugendspielrunde
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Far Pflichtspiele der Jugendspielrunde wird die Spielberechtigung
elektronisch erteilt, wenn der Spielerpass der jeweiligen Altersklasse
zugeordnet wird.

Ein Wechsel von einer Mannschaft in die andere innerhalb eines
Vereins und innerhalb einer Altersklasse ist grundsatzlich in den
Jugendspielrunden der Altersklassen U12- bis U14-Jugend mdglich.
Spielerinnen und Spieler der Altersklasse U12 (m/w) und U13 (w), die
mit ihrer Mannschaft am drittletzten Spieltag vor der Berliner
Meisterschaft in der LK1 verbleiben oder aus der LK 2 dorthin
aufsteigen, spielen sich in dieser Mannschaft fest; am vorletzten
Spieltag vor der Berliner Meisterschaft spielen sich alle Spieler immer
in ihren Mannschaften fest. Spielerinnen und Spieler der Altersklasse
U13 (m) und U14 (m/w), die mit ihrer Mannschaft am drittletzten
Spieltag vor dem Jugendpokal in der LK1 verbleiben oder aus der LK 2
dorthin aufsteigen, spielen sich in dieser Mannschaft fest; am vorletzten
Spieltag vor dem Jugendpokal spielen sich alle Spieler immer in ihren
Mannschaften fest.

In den Mannschaften der u16 bis u20 ist der Wechsel einer Spielerin
bzw. eines Spielers innerhalb eines Vereins und einer Altersklasse ab
dem dritten Spieltag unter folgenden Bedingungen maoglich:

- es ist der erste Wechsel der Spielerin oder des Spielers in dieser
Altersklasse

- der Wechsel erfolgt von einer Mannschaft mit einer schwacheren zu
einer mit einer besseren Tabellenplatzierung

- der Einsatz wird dem Staffelleiter per Eintrag in den Bemerkungen
im Spielberichtsbogen kenntlich gemacht und per Mail auf den
Wechsel hingewiesen

- mit dem Einsatz in der besser platzierten Mannschaft ist die
Spielerin oder der Spieler fur die Jugendrunde festgespielt

Es kdnnen auch Spieler in der nachstjungeren Altersklasse eingesetzt
werden, als dies der Altersstichtag zulasst. Voraussetzung hierfur ist,
dass dem Spieler in der laufenden Saison erstmalig ein Spielerpass in
Deutschland ausgestellt worden ist. Der Einsatz von alteren Spielern ist
ausschlieBlich in der Jugendrunde in den Altersklassen U16, U15, U14
und U13 mdglich. In der U13 (w) und U15 durfen an den letzten beiden
Spieltagen diese Spieler nicht eingesetzt werden.

Die zu meldende Anzahl Spielerlnnen nach JSO 4.3. muss in der U13
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und U15 der jeweiligen Altersklasse zugehorig sein. Spielerlnnen, die
in der nachstjingeren Altersklasse eingesetzt werden, kdnnen nur
zusatzlich der Mannschaft zugeordnet werden. Die gemeldeten
Spielerlnnen der entsprechenden Altersklasse missen an mindestens
zwei Spieltagen eingesetzt werden.

5.2.2. Berliner Jugendpokal

Fir das Finale des Berliner Jugendpokales ist die digitale Zuordnung
der Spieler zum Team noétig. Teams koénnen grundsatzlich zum
Pokalfinale neu zusammengestellt werden.

5.2.3. Berliner Meisterschaft

6.

6.1.

Fur das Finale der Berliner Meisterschaft ist die digitale Zuordnung der
Spieler zum Team notig. Teams koénnen grundsatzlich zu der
Meisterschaft neu zusammengestellt werden.

Fur die Spiele der Qualifikation zur Berliner Meisterschaft wird die
Spielberechtigung elektronisch erteilt, wenn der Spielerpass der
jeweiligen Altersklasse zugeordnet wird. Dieses gilt auch fur Spieler von
Mannschaften, die sich Uber die Erwachsenenrunde qualifizieren
wollen.

Durchfuhrunqg des Berliner Spielbetriebes — weiblich

Allgemeines

In den Spielen der Jugendrunde werden die gemeldeten Mannschaften nach
Altersklassen eingeteilt (vgl. JSO 5.1).

Der Spielmodus der Qualifikationsturniere zur BM und der Finalrunde des
Berliner Jugendpokales wird unter FederflUhrung der Jugendspielwarte vom
JSA jahrlich festgelegt.

Beschlisse des JSA konnen bei Nichtdurchfihrbarkeit durch den JA
verandert werden. Der Spielmodus und die Organisation der
Jugendspielrunden obliegen dem Jugendspielwart.

Stand: November 2025 Seite 5



WB VOLLEYBALL-VERBAND BERLIN e.V.

Mitglied im Landessportbund e.V. und im Deutschen Volleyball-Verband e.V.
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Die Mannschaften bedurfen bei jedem Spiel der Begleitung und Betreuung
durch einen Betreuer. Mannschaften, die ohne Betreuer zum Spielbeginn
erscheinen, sind nicht berechtigt, an dem Spiel teilzunehmen.

Auch Minderjahrige kdénnen als Betreuer eingesetzt werden, wenn folgende
Bedingungen erfullt sind: Der minderjahrige Betreuer ist mindestens 16
Jahre alt und wird vom einsetzenden Verein regelmalig uberwacht. Der
Verein stellt sicher, dass

e der Betreuer Uber die erforderlichen fachlichen Voraussetzungen (auch
ohne Lizenz) sowie uber die notige Erfahrung und personliche Reife
verfugt,

e die gesetzlichen Vertreter (in der Regel die Eltern) des Betreuers ihr
Einverstandnis gegeben haben,

e die Eltern der betreuten Sportler Uber diese Verfahrensweise informiert
sind und keine grundsatzlichen Bedenken haben.

Dies bestatigt der einsetzende Verein gegenuber dem Jugendausschuss mit
dem “Formular fiir den Einsatz von Ubungsleitenden ab 16 Jahren”.

Bei Spielen werden Trikots von einheitlicher Art und Farbe vorgeschrieben.

Die Spiele der U20- und U18-Jugend werden Uber maximal 3 Gewinnsatze,
die Spiele der U16-Jugend und junger Uber maximal 2 Gewinnsatze
ausgetragen.

Eine Spielerin im gesamten Nachwuchsbereich kann pro Tag maximal 15
Satze spielen.

In den Wettbewerben der u12 und u13 kénnen die vom VVB als Download
zur Verfugung gestellten, vereinfachten Spielberichtsbogen genutzt werden.
Alternativ ist der offizielle Spielberichtsbogen des DVV zu nutzen.

In den Altersklassen u14 bis u20 ist der elektronische Spielberichtsbogen
“Sams Score” zu nutzen.

6.2. Qualifikation Berliner Meisterschaft

6.2.1. Fur die Qualifikation von Jugendmannschaften fur die Finals der BM
der U20, U18, U16, U15 und U14 sind folgende Bedingungen zu
beachten:

6.2.1.1. die Qualifikation findet Gber maximal zwei Turniere statt,
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6.2.1.2.

6.2.1.3.

6.2.1.4.

6.2.1.5.

6.2.1.6.

6.2.1.7.

6.2.1.8.

6.2.1.9.

Stand: November 2025

Jugend-Spielordnung (JSO)

Jugendmannschaften der U20- und U18-Jugend, die am
Erwachsenenspielbetrieb teilnehmen und Uber mindestens vier
Spielerinnen in der Regionalliga oder hoheren Spielklassen
verfugen, sind direkt zur Berliner Meisterschaft qualifiziert,

die Jugendmannschaften aus dem Uberregionalen Erwachsenen-
bereich mussen spatestens 10 Tage vor Beginn des
Erwachsenenspielbetriebes 8 Jugendspielerinnen der jeweiligen
Jugendmannschaft, die sich zur Berliner Meisterschaft qualifizieren
mochte, zuordnen.

um sich nach 6.2.1.2 zu qualifizieren, muss der Verein bis zum
20.12. des Jahres unter Einreichung der Spielberichtsbogen
mindestens 4 Spielerinnen aus der Liste des Punktes 6.2.1.3 mit
wenigstens 6 Einsatzen in Uberregionalen Mannschaften
nachweisen,

die Teilnahme an den Qualifikationsturnieren ist mit Abgabe der
Meldung zum Saisonbeginn verbindlich (siehe 4.1.)

Mannschaften, die beim ersten Qualifikationsturnier nicht
angetreten sind, sind beim zweiten Qualifikationsturnier nicht
startberechtigt.

in der ersten Qualifikationsrunde qualifizieren sich maximal die
beiden besten Teams des jeweiligen Qualifikationsturnieres,
insgesamt jedoch maximal drei Teams in der ersten Runde,

Meldet ein Verein eine Mannschaftsanzahl, die Uber 25% aller
teiinehmenden Mannschaften der entsprechenden BM liegt (JSO
6.3.11.), und hat sich eine Mannschaft des entsprechenden
Vereins im ersten Qualifikationsturnier fur die BM qualifiziert,
werden fur das zweite Qualifikationsturnier alle Teams oberhalb
der 25%-Marke ausgeschlossen. Far das zweite
Qualifikationsturnier darf der Verein aus den Spielerinnen aller
noch nicht qualifizierten Mannschaften die erlaubte Anzahl an
Mannschaften neu zusammenstellen.

fur die Durchfuhrung der Qualifikationsturniere zur BM ist der
Jugendausschuss in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen
Ausrichter verantwortlich (siehe 2.2.),
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6.2.1.10. die Wettkampfleitung setzt sich aus einem Vertreter des

Ausrichters und zwei gewahlten Vertreter der teilnehmenden
Vereine zusammen.

6.2.1.11. Bei jedem Turnier muss ein Wettkampfgericht gebildet werden.

6.2.2.

6.2.3.

Jede beteiligte Mannschaft benennt bis zum Turnierbeginn ein
Mitglied fur das Wettkampfgericht. Im Protestfall tritt das
Wettkampfgericht ohne Vertreter der am Protestfall beteiligten
Vereine zusammen. Es wahlt einen Vorsitzenden, welcher ein
Protokoll erstellt.

Fur die Berliner Meisterschaft der U13 und U12 qualifizieren sich
jeweils die acht Mannschaften der Jugendspielrunde, die entsprechend
der Summe der Platzziffern nach dem letzten Spieltag vor der BM die
Platze 1 bis 8 belegen. Fur nach JSO 6.3.11 nicht startberechtigte
Mannschaften ricken die nachstfolgenden Mannschaften nach der
Summe der Platzziffern nach. Qualifizieren durfen sich nur
Mannschaften, die fristgemal zum 01.07. eines Jahres gemeldet oder
bis zum 20.12. eines Jahres nachgemeldet haben.

Alle teilnehmenden Mannschaften haben vor der Auslosung beim
Turnier eine Mannschaftsliste abzugeben. Nur die hier angegebenen
Spielerinnen sind fur die Mannschaft spielberechtigt. Die
Mannschaftsliste kann im Verlauf des Turnieres nicht mehr erganzt
werden. Die Wettkampfleitung kontrolliert vor Spielbeginn des ersten
Spieles die Spielberechtigung aller aufgefihrten Passe und bestatigt
dies auf der Mannschaftsliste. Ein Nachreichen von Spielerpassen ist
nur bis zum Abschluss der Vorrunde moglich. Spielerinnen, die zu
diesem Zeitpunkt keine Spielberechtigung vorweisen konnen, sind fur
das gesamte Turnier nicht spielberechtigt.

6.3. Berliner Meisterschaft (BM)

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

Fur die Durchfihrung der Finals der BM ist der JA in Zusammenarbeit
mit dem jeweiligen Ausrichter verantwortlich. (siehe 2.2.)

Die Wettkampfleitung setzt sich aus einem Vertreter des Ausrichters
und zwei gewahlten Vertretern der teilnehmenden Vereine zusammen.

Bei jedem Turnier muss ein Wettkampfgericht gebildet werden. Jede
beteiligte Mannschaft benennt auf der Mannschaftsliste ein Mitglied fur
das Wettkampfgericht. Im Protestfall tritt das Wettkampfgericht ohne
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6.3.4.

6.3.5.
6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

6.3.9.

6.3.10.

6.3.11.

6.3.12.

Vertreter der am Protestfall beteiligten Vereine zusammen. Es wahlt
einen Vorsitzenden, welcher ein Protokoll erstellt.

Der ausrichtende Verein einer Berliner Meisterschaft erhalt einen
Startplatz fur eine Mannschaft bei dieser, sofern er sich sportlich mit
keiner Mannschaft zur BM qualifiziert. Die Meldung zur Qualifikation zur
Berliner Meisterschaft ist obligatorisch. Der Jugendspielausschuss
kann den Verein von der tatsachlichen Teilnahme an der Qualifikation
auf Antrag entbinden. Die nachrickende Mannschaft des
ausrichtenden Vereins nimmt dann den Platz der schlechtesten
qualifizierten Mannschaft ein.

Die Berliner Meister und Platzierten werden in Turnierform ermittelt.

In den Altersklassen U12 bis U15 besteht eine Obergrenze von
maximal 8 Teilnehmern und ab der Altersklasse U16 und alter eine
Obergrenze von 6 Teilnehmern an einer Berliner Meisterschaft.

Nehmen mehrere Mannschaften aus einem Verein an der Meisterschaft
teil, sind diese in verschiedene Gruppen zu setzen.

Der Spielmodus sowie das Losen und Setzen der Gruppen wird vom
Jugendspielwart vorbereitet und kann nur mit einstimmigem Beschluss
der Wettkampfleitung unter Anhoérung der beteiligten Trainer verandert
werden.

Alle Gruppen- und Platzierungsspiele gehen Uber zwei Gewinnsatze.

Alle teilnehmenden Mannschaften haben vor der Auslosung beim
Turnier eine Mannschaftsliste abzugeben. Nur die hier angegebenen
Spielerinnen sind fur die Mannschaft spielberechtigt. Die
Mannschaftsliste kann im Verlauf des Turnieres nicht mehr erganzt
werden. Die Wettkampfleitung kontrolliert vor Spielbeginn des ersten
Spieles die Spielberechtigung aller aufgefihrten Passe und bestatigt
dies auf der Mannschaftsliste. Ein Nachreichen von Spielerpassen ist
nur bis zum Abschluss der Vorrunde moglich. Spielerinnen, die zu
diesem Zeitpunkt keine Spielberechtigung vorweisen konnen, sind fur
das gesamte Turnier nicht spielberechtigt.

Zur BM darf ein Verein maximal 25% aller teilnehmenden
Mannschaften stellen. Die berechnete Teilnehmerzahl ist grundsatzlich
auf die nachste volle Zahl aufzurunden.

Zur BM der U12 und U13 sind nur Spielerinnen startberechtigt, die in
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der entsprechenden Altersklasse nicht am Jugendpokal eingesetzt
worden sind.

6.4. Qualifikation Berliner Jugendpokal — Jugendspielrunde

6.4.1.

6.4.1.1.

6.4.1.2.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

6.4.6.

6.4.7.
6.4.8.

Fur die Teilnahme an der Jugendspielrunde sind folgende
Bedingungen zu beachten:

Meldungen zur Jugendrunde sind unabhangig von der Meldung zur
BM,

Nachmeldungen nach 4.1 sind bis 10 Tage vor dem nachsten
Spieltag der Altersklasse moglich. Zum Jugendpokal dirfen sich
nur Mannschaften qualifizieren, die fristgemal zum 01.07. eines
Jahres gemeldet oder bis zum 20.12. eines Jahres nachgemeldet
haben.

Je nach Platzierung werden nach jedem Spieltag Punkte laut
Durchfihrungsbestimmung verteilt und Uber alle Spieltage addiert,

nachgemeldete Mannschaften erhalten fur die bereits stattgefundenen
Turniere weniger Punkte als das letztplatzierte Team des Spieltages,

nicht angetretene Mannschaften erhalten an diesem Spieltag die
Punktzahl des letztplatzierten Teams der angesetzten Leistungsklasse.
Die Staffelleitung darf eine Nullpunktewertung entscheiden, wenn
durch den Nichtantritt erhdhter Aufwand entstanden ist.

Fur die U12 gibt es gesonderte Bestimmungen, die in einer
Durchfihrungsbestimmung formuliert sind und jahrlich von der JSA
festgelegt werden.

Fur den Jugendpokal der U13 und U12 qualifizieren sich die acht
Mannschaften der Jugendspielrunde, die nach der Summe der
Platzziffern nach dem letzten Spieltag vor dem Jugendpokal die Platze
9 bis 16 belegen.

Der Spielmodus wird vom Jugendspielausschuss festgelegt.

Vereine kénnen ihre Mannschaften auf schriftichen Antrag beim
jeweiligen Staffelleiter aus der Jugendspielrunde innerhalb von 7 Tagen
nach der Berliner Meisterschaft zurtckziehen. Eine Teilnahme am
Pokalfinale ist dann nicht mehr moglich.
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6.5. Berliner Jugendpokal

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

6.5.4.
6.5.5.

6.5.6.

6.5.7.

6.5.8.

6.5.9.

Fur die Durchfiihrung des Finals des Berliner Jugendpokales ist der JA
in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Ausrichter verantwortlich (siehe
2.2)).

Die Wettkampfleitung setzt sich aus einem Vertreter des Ausrichters
und zwei gewahlten Vertreter der teilnehmenden Vereine zusammen.

Bei jedem Turnier muss ein Wettkampfgericht gebildet werden. Jede
beteiligte Mannschaft benennt bis zum Turnierbeginn ein Mitglied flr
das Wettkampfgericht. Im Protestfall tritt das Wettkampfgericht ohne
Vertreter der am Protestfall beteiligten Vereine zusammen. Es wahlt
einen Vorsitzenden, welcher ein Protokoll erstellt.

Die Berliner Jugendpokalsieger werden in Turnierform ermittelt.

Die Anzahl der Teilnehmer am Finale des Berliner Jugendpokales legt
der JSA unter Berlcksichtigung der Anzahl der Meldungen fest.

Nehmen mehrere Mannschaften aus einem Verein am Pokalfinale teil,
sind diese, wenn moglich in verschiedene Gruppen zu setzen. Der
Spielmodus wird von der Jugendspielausschusssitzung festgelegt.

Fir das Losen und Setzen ist die jeweilige Wettkampfleitung
verantwortlich. Mit einstimmigem Beschluss kann am Anfang des
jeweiligen Pokalfinales von der Wettkampfleitung unter Anhérung der
beteiligten Trainer ein Setzmodus festgelegt werden.

Alle teilnehmenden Mannschaften haben vor der Auslosung beim
Turnier eine Mannschaftsliste abzugeben. Nur die hier angegebenen
Spielerinnen sind fur die Mannschaft spielberechtigt. Die
Mannschaftsliste kann im Verlauf des Turnieres nicht mehr erganzt
werden. Die Wettkampfleitung kontrolliert vor Spielbeginn des ersten
Spieles die Spielberechtigung aller aufgefihrten Passe und bestatigt
dies auf der Mannschaftsliste. Ein Nachreichen von Spielerpassen ist
nur bis zum Abschluss der Vorrunde moglich. Spielerinnen, die zu
diesem Zeitpunkt keine Spielberechtigung vorweisen kdnnen, sind fur
das gesamte Turnier nicht spielberechtigt.

Zum Jugendpokal sind nur Spielerinnen startberechtigt, die in
derselben Altersklasse nicht in der Berliner Meisterschaft eingesetzt
worden sind. Sollte ein Team dadurch nicht mehr ausreichend
Spielerinnen fir die Teilnahme am Jugendpokal haben, kann es
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6.6.

7.

7.1.

straffrei zurickgezogen werden. Sollte das Turnier aufgrund dieser
Regelung nicht mehr mit ausreichend Teams besetzt sein, dirfen so
viele ausgeschlossene Teams wie notig nachricken, beginnend mit der
schlechtesten Platzierung bei der Berliner Meisterschaft.

Berliner Beachmeisterschaften

An den Berliner Beachmeisterschaften kann jede Aktive teilnehmen, die im
Besitz einer gultigen Beach-Jugendlizenz des Volleyball Verbands Berlin ist.

Die Mitglieder der Mannschaften kdnnen sich aus verschiedenen Vereinen
zusammensetzen, dabei mussen beide Spielerinnen Mitglied in einem beim
Volleyball Verband Berlin eingetragenen Verein sein. Die Durchfiihrung wird
Uber eine Durchfliihrungsbestimmung geregelt.

Der Spielmodus der Altersklassen wird nach Anzahl der teilnehmenden
Mannschaften jahrlich festgelegt.

Durchfuhrung des Berliner Spielbetriebes — mannlich

Allgemeines

In den Spielen der Jugendrunde werden die gemeldeten Mannschaften nach
Altersklassen eingeteilt (vgl. JSO 5.1).

Der Spielmodus der Qualifikationsturniere zur BM und der Finalrunde des
Berliner Jugendpokales wird unter Federfuhrung der Jugendspielwarte vom
JSA jahrlich festgelegt.

Beschlisse des JSA kdnnen bei Nichtdurchfuhrbarkeit durch den JA
verandert werden. Der Spielmodus und die Organisation der
Jugendspielrunden obliegen dem Jugendspielwart.

Die Mannschaften bedurfen bei jedem Spiel der Begleitung und Betreuung
durch einen Betreuer. Mannschaften, die ohne Betreuer zum Spielbeginn
erscheinen, sind nicht berechtigt, an dem Spiel teilzunehmen.

Auch Minderjahrige kdnnen als Betreuer eingesetzt werden, wenn folgende
Bedingungen erflllt sind: Der minderjahrige Betreuer ist mindestens 16
Jahre alt und wird vom einsetzenden Verein regelmafig Uuberwacht. Der
Verein stellt sicher, dass
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Jugend-Spielordnung (JSO)

o der Betreuer Uber die erforderlichen fachlichen Voraussetzungen (auch
ohne Lizenz) sowie Uber die nétige Erfahrung und personliche Reife
verfugt,

e die gesetzlichen Vertreter (in der Regel die Eltern) des Betreuers ihr
Einverstandnis gegeben haben,

e die Eltern der betreuten Sportler Uber diese Verfahrensweise informiert
sind und keine grundsatzlichen Bedenken haben.

Dies bestatigt der einsetzende Verein gegenuber dem Jugendausschuss mit
dem “Formular fir den Einsatz von Ubungsleitenden ab 16 Jahren”.

Bei Spielen werden Trikots von einheitlicher Art und Farbe vorgeschrieben.

Die Spiele der U20- und U18-Jugend werden Uber maximal
3 Gewinnsatze, die Spiele der U16-Jugend und junger Uber maximal
2 Gewinnsatze ausgetragen.

Ein Spieler im gesamten Nachwuchsbereich kann pro Tag maximal
15 Satze spielen.

In den Wettbewerben der u12 und u13 konnen die vom VVB als Download
zur Verfugung gestellten, vereinfachten Spielberichtsbégen genutzt werden.
Alternativ ist der offizielle Spielberichtsbogen des DVV zu nutzen.

In den Altersklassen u14 bis u20 ist der elektronische Spielberichtsbogen
“Sams Score” zu nutzen

7.2 Qualifikation Berliner Meisterschaft

7.21. Fir die Qualifikation von Jugendmannschaften fur die Finals der BM
der U20, U18, U16, U15, U14 und U13 sind folgende Bedingungen zu
beachten:

7.211. die Qualifikation findet Uber maximal zwei Turniere statt,

7.21.2. Jugendmannschaften der U20-Jugend, die am
Erwachsenenspielbetrieb teilnehmen und Uber mindestens vier
Spieler in der Berlin-Liga oder hdheren Spielklassen verflgen, sind
direkt zur Berliner Meisterschaft qualifiziert

7.2.1.3. Jugendmannschaften, der U18-Jugend, die am
Erwachsenenspielbetrieb teilnehmen und Uber mindestens vier
Spieler in der Bezirksliga oder hdheren Spielklassen verflugen, sind
direkt zur Berliner Meisterschaft qualifiziert,
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7.2.14.

7.2.1.5.

7.2.1.6.

7.21.7.

7.2.1.8.

7.2.1.9.

7.2.1.10.

7.2.1.11.

Stand: November 2025

Jugend-Spielordnung (JSO)

die Jugendmannschaften aus dem Erwachsenenbereich mussen
spatestens 10 Tage vor Beginn des Erwachsenenspielbetriebes 8
Jugendspieler der jeweiligen Jugendmannschaft, die sich zur
Berliner Meisterschaft qualifizieren mochte, zuordnen.

um sich nach 7.2.1.2 bzw. 7.2.1.3 zu qualifizieren, muss der Verein
bis 8 Tage vor der Berliner Meisterschaft unter Einreichung der
Spielberichtsbégen mindestens 4 Spieler aus der Liste des
Punktes 7.2.1.2 bzw. 7.2.1.3 mit wenigstens 4 Einsatzen in
entsprechenden Mannschaften nachweisen,

die Teilnahme an den Qualifikationsturnieren ist mit Abgabe der
Meldung zum Saisonbeginn verbindlich (siehe 4.1.)

Mannschaften, die beim ersten Qualifikationsturnier nicht
angetreten sind, sind beim zweiten Qualifikationsturnier nicht
startberechtigt.

in der ersten Qualifikationsrunde qualifizieren sich maximal die
beiden besten Teams des jeweiligen Qualifikationsturnieres,
insgesamt jedoch maximal drei Teams in der ersten Runde. In der
U18- und U20-Jugend ist das Teilnehmerfeld der zweiten
Qualifikationsrunde auf 8 Teams beschrankt. Eingeladen werden
die acht Teams absteigend nach den Platzierungen der ersten
Qualifikationsrunde, die nicht qualifiziert sind. Bei gleicher
Platzierung ist das Team aus dem Turnier mit mehr Teilnehmern
zuerst zu wahlen. Je Verein kdnnen maximal zwei Teams an der
zweiten Runde teilnehmen. Spieler, deren Teams in der ersten
Qualifikationsrunde ausgeschieden sind, durfen in der zweiten
Qualifikationsrunde neu zugeordnet werden,

fur die Durchfuhrung der Qualifikationsturniere zur BM ist der
Jugendausschuss in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen
Ausrichter verantwortlich (siehe 2.2.),

die Wettkampfleitung setzt sich aus einem Vertreter des
Ausrichters und zwei gewahlten Vertreter der teilnehmenden
Vereine zusammen.

Bei jedem Turnier muss ein Wettkampfgericht gebildet werden.
Jede beteiligte Mannschaft benennt bis zum Turnierbeginn ein
Mitglied flir das Wettkampfgericht. Im Protestfall tritt das
Wettkampfgericht ohne Vertreter der am Protestfall beteiligten
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7.2.2.

7.2.3.

Vereine zusammen. Es wahlt einen Vorsitzenden, welcher ein
Protokoll erstellt.

Fir die Berliner Meisterschaft der U12 qualifizieren sich jeweils die acht
Mannschaften der Jugendspielrunde, die entsprechend der Summe der
Platzziffern nach dem letzten Spieltag vor der BM die Platze 1 bis 8
belegen. Fir nach JSO 6.3.11 nicht startberechtigte Mannschaften
rucken die nachstfolgenden Mannschaften nach der Summe der
Platzziffern nach. Qualifizieren durfen sich nur Mannschaften, die
fristgemall zum 01.07. eines Jahres gemeldet oder bis zum 20.12.
eines Jahres nachgemeldet haben.

Alle teilnehmenden Mannschaften haben vor der Auslosung beim
Turnier eine Mannschaftsliste abzugeben. Nur die hier angegebenen
Spieler sind fur die Mannschaft spielberechtigt. Die Mannschaftsliste
kann im Verlauf des Turnieres nicht mehr erganzt werden. Die
Wettkampfleitung kontrolliert vor Spielbeginn des ersten Spieles die
Spielberechtigung aller aufgefuhrten Passe und bestatigt dies auf der
Mannschaftsliste. Ein Nachreichen von Spielerpassen ist nur bis zum
Abschluss der Vorrunde mdglich. Spieler, die zu diesem Zeitpunkt
keine Spielberechtigung vorweisen konnen, sind fur das gesamte
Turnier nicht spielberechtigt.

7.3. Berliner Meisterschaft (BM)

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

FUr die Durchfuhrung der Finals der BM ist der JA in Zusammenarbeit
mit dem jeweiligen Ausrichter verantwortlich. (siehe 2.2.)

Die Wettkampfleitung setzt sich aus einem Vertreter des Ausrichters
und zwei gewahlten Vertretern der teiinehmenden Vereine zusammen.

Bei jedem Turnier muss ein Wettkampfgericht gebildet werden. Jede
beteiligte Mannschaft benennt auf der Mannschaftsliste ein Mitglied fur
das Wettkampfgericht. Im Protestfall tritt das Wettkampfgericht ohne
Vertreter der am Protestfall beteiligten Vereine zusammen. Es wahlt
einen Vorsitzenden, welcher ein Protokoll erstellt.

Der ausrichtende Verein einer Berliner Meisterschaft erhalt einen
Startplatz flr eine Mannschaft bei dieser, sofern er sich sportlich mit
keiner Mannschaft zur BM qualifiziert. Die Meldung zur Qualifikation zur
Berliner Meisterschaft ist obligatorisch. Der Jugendspielausschuss
kann den Verein von der tatsachlichen Teilnahme an der Qualifikation
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7.3.5.
7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

7.3.13.

auf Antrag entbinden. Die nachrickende Mannschaft des
ausrichtenden Vereins nimmt dann den Platz der schlechtesten
qualifizierten Mannschaft ein.

Die Berliner Meister und Platzierten werden in Turnierform ermittelt.

In den Altersklassen U12 bis U15 besteht eine Obergrenze von
maximal 8 Teilnehmern und ab der Altersklasse U16 und alter eine
Obergrenze von 6 Teilnehmern an einer Berliner Meisterschaft.

Nehmen mehrere Mannschaften aus einem Verein an der Meisterschaft
teil, sind diese in verschiedene Gruppen zu setzen.

Der Spielmodus sowie das Losen und Setzen der Gruppen wird vom
Jugendspielwart vorbereitet und kann nur mit einstimmigem Beschluss
der Wettkampfleitung unter Anhérung der beteiligten Trainer verandert
werden.

Alle Gruppen- und Platzierungsspiele gehen tUber zwei Gewinnsatze.

Alle teilnehmenden Mannschaften haben vor der Auslosung beim
Turnier eine Mannschaftsliste abzugeben. Nur die hier angegebenen
Spieler sind fur die Mannschaft spielberechtigt. Die Mannschaftsliste
kann im Verlauf des Turnieres nicht mehr erganzt werden. Die
Wettkampfleitung kontrolliert vor Spielbeginn des ersten Spieles die
Spielberechtigung aller aufgefiihrten Passe und bestatigt dies auf der
Mannschaftsliste. Ein Nachreichen von Spielerpassen ist nur bis zum
Abschluss der Vorrunde moglich. Spieler, die zu diesem Zeitpunkt
keine Spielberechtigung vorweisen koénnen, sind flir das gesamte
Turnier nicht spielberechtigt.

Zur BM darf ein Verein maximal 25% aller teilnehmenden
Mannschaften stellen. Die berechnete Teilnehmerzahl ist grundsatzlich
auf die nachste volle Zahl aufzurunden.

Zur BM der U12 und U13 sind nur Spieler startberechtigt, die in der
entsprechenden Altersklasse nicht am Jugendpokal eingesetzt worden
sind.

Auf Antrag des Landestrainers bei der JSA kann in den Altersklassen
u16 bis u20 ein Landesmeisterschaftsturnier (LM) ausgetragen werden.
Startberechtigt sind hierbei zwei vom Landestrainier nominierte Vereine
mit je einem Team und der Berliner Meister bzw. das bestplatzierte
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Team der Berliner Meisterschaft, welches nicht einem der beiden
nominierten Vereine angehort.

FUr die nominierten Teams gelten die Punkte 4 und 5 der JSO, fur die
Teams der u20 mussen 7.2.1.2 bzw. der u18 7.2.1.3. der LSO erfullen.
Die vom Landestrainier nominierten Vereine fungieren als Ausrichter
und sind fur die Organisation der Schiedsrichter zustandig. Jene
mussen mindestens Uber eine B-Kandidatur verfugen.

Analog gelten 7.3.1. bis 7.3.5. und 9.4. der JSO. Abweichend erhdht
sich die Anzahl der Zuordnungen zu den nominierten Teams von 7.3.4
auf 10 Spieler.

7.4. Qualifikation Berliner Jugendpokal — Jugendspielrunde

741,

7411,

7.4.1.2.

7.4.2.

7.4.3.

7.4.4.

7.4.5.

7.4.6.

Fir die Teilnahme an der Jugendspielrunde sind folgende
Bedingungen zu beachten:

Meldungen zur Jugendrunde sind unabhangig von der Meldung zur
BM,

Nachmeldungen nach 4.1 sind bis 10 Tage vor dem nachsten
Spieltag der Altersklasse moglich. Zum Jugendpokal dirfen sich
nur Mannschaften qualifizieren, die fristgemal zum 01.07. eines
Jahres gemeldet oder bis zum 20.12. eines Jahres nachgemeldet
haben.

Je nach Platzierung werden nach jedem Spieltag Punkte laut
Durchfuhrungsbestimmung verteilt und Gber alle Spieltage addiert,

nachgemeldete Mannschaften erhalten fir die bereits stattgefundenen
Turniere weniger Punkte als das letztplatzierte Team des Spieltages,

nicht angetretene Mannschaften erhalten an diesem Spieltag die
Punktzahl des letztplatzierten Teams der angesetzten Leistungsklasse.
Die Staffelleitung darf eine Nullpunktewertung entscheiden, wenn
durch den Nichtantritt erhohter Aufwand entstanden ist.

In der U12, U13 und U14 ist auch eine Integration in die Jugendrunde
des weiblichen Bereiches madglich.

Fur die U12 gibt es gesonderte Bestimmungen, die in einer
Durchfihrungsbestimmung formuliert sind und jahrlich von der JSA
festgelegt werden.
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7.4.7.

7.4.8.
7.4.9.

7.4.10.

7.411.

FUr den Jugendpokal der U12 qualifizieren sich die acht Mannschaften
der Jugendspielrunde, die nach der Summe der Platzziffern nach dem
letzten Spieltag vor dem Jugendpokal die Platze 9 bis 16 belegen.
Qualifizieren durfen sich nur Mannschaften, die fristgemafld zum 01.07.
eines Jahres gemeldet oder bis zum 20.12. eines Jahres nachgemeldet
haben.

Der Spielmodus wird vom Jugendspielausschuss festgelegt.

Vereine kénnen ihre Mannschaften auf schriftichen Antrag beim
jeweiligen Staffelleiter aus der Jugendspielrunde innerhalb von 7 Tagen
nach der Berliner Meisterschaft zurlckziehen. Eine Teilnahme am
Pokalfinale ist dann nicht mehr moéglich.

In der Jugendrunde der U18 mannlich durfen maximal drei
Stutzpunktmannschaften spielen. Diese tragen die Namen VVB NO
(VVB Nordost), VVB W (VVB West) und VVB S (VVB Sid). Die drei
Mannschaften spielen mit Sonderspielrecht (alle erzielten Ergebnisse
gehen in die Wertung) und konnen sich nicht zum Jugendpokal
qualifizieren.

Alle Spieler der Stutzpunktmannschaften missen dem Altersbereich
U15 angehoren und kdonnen aus verschiedenen Vereinen stammen.
Ein Spieler, der flir eine Stltzpunktmannschaft spielt, darf in der U18
Jugendspielrunde nicht flr seinen Heimatverein antreten.

Die Stutzpunktmannschaften werden spatestens 10 Tage vor dem
ersten Spieltag der Saison per Mannschaftsliste an den
Jugendspielwart gemeldet. Fur die Meldung und Zusammensetzung
der Teams ist der Leistungssportausschuss des VVB zustandig.

Die Jugendrunde kann alternativ in Gemeinschaft mit dem
Brandenburger  Volleyballverband  durchgefihrt werden. Die
Entscheidung fallt die JVV fur die darauffolgende Saison.

Pflichtmannschaften nach 3.2.2 LSO missen bis zum 28.02. an drei
Pokalrunden teilgenommen haben und dies an die Geschaftsstelle des
VVB melden.

7.5. Berliner Jugendpokal

7.5.1.

FUr die Durchfihrung des Finals des Berliner Jugendpokales ist der JA
in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Ausrichter verantwortlich (siehe
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Jugend-Spielordnung (JSO)

2.2.).

Die Wettkampfleitung setzt sich aus einem Vertreter des Ausrichters
und zwei gewahlten Vertreter der teilnehmenden Vereine zusammen.

Bei jedem Turnier muss ein Wettkampfgericht gebildet werden. Jede
beteiligte Mannschaft benennt bis zum Turnierbeginn ein Mitglied fir
das Wettkampfgericht. Im Protestfall tritt das Wettkampfgericht ohne
Vertreter der am Protestfall beteiligten Vereine zusammen. Es wahlt
einen Vorsitzenden, welcher ein Protokoll erstellt.

Die Berliner Jugendpokalsieger werden in Turnierform ermittelt.

Die Anzahl der Teilnehmer am Finale des Berliner Jugendpokales legt
der JSA unter Berlcksichtigung der Anzahl der Meldungen fest.

Nehmen mehrere Mannschaften aus einem Verein am Pokalfinale teil,
sind diese, wenn moglich in verschiedene Gruppen zu setzen. Der
Spielmodus wird von der Jugendspielausschusssitzung festgelegt.

Fir das Losen und Setzen ist die jeweilige Wettkampfleitung
verantwortlich. Mit einstimmigem Beschluss kann am Anfang der des
jeweiligen Pokalfinales von der Wettkampfleitung unter Anhérung der
beteiligten Trainer ein Setzmodus festgelegt werden.

Alle teilnehmenden Mannschaften haben vor der Auslosung beim
Turnier eine Mannschaftsliste abzugeben. Nur die hier angegebenen
Spieler sind fur die Mannschaft spielberechtigt. Die Mannschaftsliste
kann im Verlauf des Turnieres nicht mehr erganzt werden. Die
Wettkampfleitung kontrolliert vor Spielbeginn des ersten Spieles die
Spielberechtigung aller aufgefuhrten Passe und bestatigt dies auf der
Mannschaftsliste. Ein Nachreichen von Spielerpassen ist nur bis zum
Abschluss der Vorrunde mdglich. Spieler, die zu diesem Zeitpunkt
keine Spielberechtigung vorweisen koénnen, sind fur das gesamte
Turnier nicht spielberechtigt.

Zum Jugendpokal sind nur Spieler startberechtigt, die in derselben
Altersklasse nicht in der Berliner Meisterschaft eingesetzt worden sind.
Sollte ein Team dadurch nicht mehr ausreichend Spieler fur die
Teilnahme am Jugendpokal haben, kann es straffrei zurlickgezogen
werden. Sollte das Turnier aufgrund dieser Regelung nicht mehr mit
ausreichend Teams besetzt sein, durfen so viele ausgeschlossene
Teams wie notig nachrucken, beginnend mit der schlechtesten
Platzierung bei der Berliner Meisterschaft.
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7.6.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Berliner Beachmeisterschaften

An den Berliner Beachmeisterschaften kann jeder Aktive teilnehmen, der im
Besitz einer gultigen Beach-Jugendlizenz des Volleyball Verbands Berlin ist.

Die Mitglieder der Mannschaften kdénnen sich aus verschiedenen Vereinen
zusammensetzen, dabei missen beide Spieler Mitglied in einem beim
Volleyball Verband Berlin (VVB) eingetragenen Verein sein. Die
Durchfihrung wird Gber eine Durchfliihrungsbestimmung geregelt.

Der Spielmodus der Altersklassen wird nach Anzahl der teilnehmenden
Mannschaften jahrlich festgelegt.

Abweichungen zur BSO und LSO

Die SpielfeldgréfRe in der Leistungsklasse 1 der U13 Jugendrunde mannlich
und die Berliner Meisterschaft U13 mannlich werden auf der Feldgrdlie 4,5m
x 14m gespielt.

Erzielt ein Team in der U14 und janger bei eigenem Aufschlag zwei Punkte
in Folge, so rotiert das aufschlagende Team um eine Position und behalt das
Aufschlagsrecht (Portugalregel).

Spezifizierung der BSO JSO 2.5 b) und 2.5 c):

Gemischte Mannschaften im Spielbetrieb der U14 und jinger sind
spielberechtigt, wenn zu jedem Zeitpunkt im Spiel in der U12 min. 1, in der
U13 und U14 min. 2 Spieler:innen des Geschlechts des Wettkampfteams auf
dem Feld stehen.

Vereinswechsel sind ohne Wechselfrist im Jugendbereich erst nach dem
Spielen der letzten Deutschen Jugendvereinsmeisterschaft erlaubt,
frhestens jedoch zum 30.06. des Jahres.
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8.5.

8.6.

9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Jugend-Spielordnung (JSO)

Kinder und Jugendliche kdnnen abweichend zu den Altersstichtagen vom
Jugendausschuss eine Spielberechtigung flr eine jlingere Altersklasse
erhalten, wenn dies ein arztliches Gutachten wegen der kdrperlichen oder
geistigen Konstitution fur sinnvoll erachtet. Diese Berechtigung gilt fur eine
Saison und muss beim Jugendausschuss flr jede Saison neu beantragt
werden. Der Antrag erfolgt formlos per Mail mit entsprechenden Nachweisen
im Anhang. Die Genehmigung besitzt nur Gultigkeit fur Jugendwettkampfe
im Berliner Spielbetrieb.

In der Jugendspielrunde der U16 durfen mehrere Vereine eine
Spielgemeinschaft bilden. Die Mannschaft einer Spielgemeinschaft besteht
aus Spielern unterschiedlicher Vereine, die gemeinsam an der Jugendrunde
teilnehmen. Die Mannschaft darf sich zum Jugendpokal qualifizieren. Fir die
Meldung der Mannschaft gegenuber dem Verband ist ein Verein
verantwortlich, unter dessen Verwaltung und Verantwortung die Mannschaft
im Spielbetrieb antritt. Alle Spieler der Spielgemeinschaft missen eine gultige
Jugendlizenz fur ihren Verein besitzen und durfen in der U16
Jugendspielrunde fir keine andere Mannschaft eingesetzt werden. Dem
meldenden Verein wird fur die Teilnahme keine Pflichtmannschaft nach Ziff.
3.2.2 LSO angerechnet, aulRer man weist nach, dass bis zum 31.01. des
Spieljahres an mindestens drei Spieltagen sechs oder mehr Athleten des
eigenen Vereines an der Jugendspielrunde teilgenommen haben.

Schiedsrichter

Fir die Finalturniere der Berliner Meisterschaften werden die Schiedsrichter
durch den Jugendschiedsrichterwart eingesetzt.

In allen Spielen der Jugendspielrunde der U20, U18 und U16 muss der 1.
Schiedsrichter mindestens uber eine Jugendschiedsrichterlizenz verfugen.

In allen Spielen der Qualifikationsrunde zur Berliner Meisterschaft in der U20
und U118 muss der 1. Schiedsrichter mindestens Uber eine D-
Schiedsrichterlizenz und der 2. Schiedsrichter mindestens Uber ein
Jugendschiedsrichterlizenz verfugen. In der U16 mussen der 1. und 2.
Schiedsrichter mindestens Uber eine Jugendschiedsrichterlizenz verfugen.
In der U15 und U14 muss der 1. Schiedsrichter mindestens uber eine
Jugendschiedsrichterlizenz verfugen.

Fur die Finalturniere der Berliner Meisterschaften ist in der U20 und U18 fir
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Jugend-Spielordnung (JSO)

den 2. Schiedsrichter mindestens eine D-Schiedsrichterlizenz notwendig, in
der U16, U15 und U14 mindestens eine Jugendschiedsrichterlizenz.

10. Ergebnismeldung

10.1. Die Platzierungen und Spielverlauf des Spieltages haben vom Ausrichter
eines Jugendspieltages am selben Wochenende bis Sonntag, 23:59 Uhr per
SAMS Ergebnismeldung zu erfolgen.

10.2. Der Spielplan, die Protokolle sowie die Mannschaftslisten sind bis
Donnerstag dem zustandigen Staffelleiter postalisch oder per E-Mail
zuzusenden.

11. Ordnungsstrafen (BuRgelder)

Abweichend von der Landesspielordnung gelten folgende Bul3gelder:
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11.1  Zuruckziehen einer gemeldeten Mannschaft nach dem 01

4.2

1) In der Jugendrunde 4 Wochen
vor dem ersten Wettkampf

2) Alle anderen Falle

11.2 Nichtantreten einer Mannschaft

1) zu einem Spieltag der
Jugendspielrunde

2) zum Finale des Jugendpokals

3) zu einem Qualifikationsturnier
zu den Berliner Meisterschaften

4) zur Berliner Meisterschaft nach
JSO 4.2

11.3 Nichtabgabe einer Mannschaftsliste an
Spieltagen der in JSO 11.2
aufgeflihrten Spielsysteme

11.4 | Nichtantreten eines

1) 1. Schiedsrichters
nach JSO 9.2 und JSO 9.3

2) 2. Schiedsrichters
nach JSO 9.4

o
A «—
oD

50

150

50

150
150

150

15*

40

20

©

~

-

50

150

35

125
120

150

15*

30

15

Jugend-Spielordnung (JSO)

Altersklassen; Betrag in Euro

| 2 ™
D D D
.07. nach JSO
50 50 50
150 150 150
30 20 15
100 75 50
100 - -
100 80 60
10*  10* 10*
20 - -
10 - -

Das Nichtantreten eines Schiedsrichters liegt auch dann vor, wenn der
Schiedsrichter nicht die geméaf JSO 9.2, JSO 9.3 und JSO 9.4 verlangte

Qualifikation besitzt. Das Spiel wird in jedem Fall nicht neu angesetzt.
je 10* je 10* je 10* je 10* je 10*

11.5 1) Nichtdurchgabe oder nicht
fristgemale Durchgabe von
Spielergebnissen nach JSO
10.1

2) Nichteinsenden oder nicht
fristgemales Einsenden von
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Spielberichtsbdégen nach JSO
10.2

3) Nichterfullung der 25 25 25 25 25
Ausrichterpflichten geman
“Leitfaden fur den
Jugendspielbetrieb” und
“Checkliste fur die Ausrichtung
von Spieltagen”

11.6 Die mit einem * markierten Buligelder werden im Wiederholungsfall
innerhalb einer Saison verdoppelt.

12. Schlussbestimmungen

Diese Jugendspielordnung ist am 2. Juni 1993 durch Beschluss des
Vorstandes des VVB in Kraft getreten.

Die Uberarbeitete Fassung wurde am 21.05.1997, 09.07.2001, 20.11.2003,
12.08.2003 durch den Vorstand des VVB, am 01.10.2003, 05.07.2004,
28.6.2006, 14.05.2007, 04.06.2008, 10.06.09, 30.06.2011, 30.06.2012 und
29.06.2013 durch das Prasidium, am 04.06.2014, 03.06.2015, 08.06.2016
und am 14.06.2017 durch den Verbandstag des VVB, am 28.11.2018 durch
das Prasidium, am 05.06.2019, am 01.06.2022, am 06.06.2023, am
05.06.2024 und am 03.06.2025 durch den Verbandstag des VVB
beschlossen.
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	Für das Finale der Berliner Meisterschaft ist die digitale Zuordnung der Spieler zum Team nötig. Teams können grundsätzlich zu der Meisterschaft neu zusammengestellt werden.
	Für die Spiele der Qualifikation zur Berliner Meisterschaft wird die Spielberechtigung elektronisch erteilt, wenn der Spielerpass der jeweiligen Altersklasse zugeordnet wird. Dieses gilt auch für Spieler von Mannschaften, die sich über die Erwachsenen...
	6. Durchführung des Berliner Spielbetriebes – weiblich
	6.1. Allgemeines
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	6.2.1. Für die Qualifikation von Jugendmannschaften für die Finals der BM der U20, U18, U16, U15 und U14 sind folgende Bedingungen zu beachten:
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	6.3. Berliner Meisterschaft (BM)

	6.3.1. Für die Durchführung der Finals der BM ist der JA in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Ausrichter verantwortlich. (siehe 2.2.)
	6.3.2. Die Wettkampfleitung setzt sich aus einem Vertreter des Ausrichters und zwei gewählten Vertretern der teilnehmenden Vereine zusammen.
	6.3.3. Bei jedem Turnier muss ein Wettkampfgericht gebildet werden. Jede beteiligte Mannschaft benennt auf der Mannschaftsliste ein Mitglied für das Wettkampfgericht. Im Protestfall tritt das Wettkampfgericht ohne Vertreter der am Protestfall beteilig...
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	6.3.8. Der Spielmodus sowie das Losen und Setzen der Gruppen wird vom Jugendspielwart vorbereitet und kann nur mit einstimmigem Beschluss der Wettkampfleitung unter Anhörung der beteiligten Trainer verändert werden.
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	6.3.10. Alle teilnehmenden Mannschaften haben vor der Auslosung beim Turnier eine Mannschaftsliste abzugeben. Nur die hier angegebenen Spielerinnen sind für die Mannschaft spielberechtigt. Die Mannschaftsliste kann im Verlauf des Turnieres nicht mehr ...
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	6.3.12. Zur BM der U12 und U13 sind nur Spielerinnen startberechtigt, die in der entsprechenden Altersklasse nicht am Jugendpokal eingesetzt worden sind.
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	6.4.2. Je nach Platzierung werden nach jedem Spieltag Punkte laut Durchführungsbestimmung verteilt und über alle Spieltage addiert,
	6.4.3. nachgemeldete Mannschaften erhalten für die bereits stattgefundenen Turniere weniger Punkte als das letztplatzierte Team des Spieltages,
	6.4.4. nicht angetretene Mannschaften erhalten an diesem Spieltag die Punktzahl des letztplatzierten Teams der angesetzten Leistungsklasse. Die Staffelleitung darf eine Nullpunktewertung entscheiden, wenn durch den Nichtantritt erhöhter Aufwand entsta...
	6.4.5. Für die U12 gibt es gesonderte Bestimmungen, die in einer Durchführungsbestimmung formuliert sind und jährlich von der JSA festgelegt werden.
	6.4.6. Für den Jugendpokal der U13 und U12 qualifizieren sich die acht Mannschaften der Jugendspielrunde, die nach der Summe der Platzziffern nach dem letzten Spieltag vor dem Jugendpokal die Plätze 9 bis 16 belegen.
	6.5. Berliner Jugendpokal

	6.5.1. Für die Durchführung des Finals des Berliner Jugendpokales ist der JA in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Ausrichter verantwortlich (siehe 2.2.).
	6.5.2. Die Wettkampfleitung setzt sich aus einem Vertreter des Ausrichters und zwei gewählten Vertreter der teilnehmenden Vereine zusammen.
	6.5.3. Bei jedem Turnier muss ein Wettkampfgericht gebildet werden. Jede beteiligte Mannschaft benennt bis zum Turnierbeginn ein Mitglied für das Wettkampfgericht. Im Protestfall tritt das Wettkampfgericht ohne Vertreter der am Protestfall beteiligten...
	6.5.4. Die Berliner Jugendpokalsieger werden in Turnierform ermittelt.
	6.5.5. Die Anzahl der Teilnehmer am Finale des Berliner Jugendpokales legt der JSA unter Berücksichtigung der Anzahl der Meldungen fest.
	6.5.6. Nehmen mehrere Mannschaften aus einem Verein am Pokalfinale teil, sind diese, wenn möglich in verschiedene Gruppen zu setzen. Der Spielmodus wird von der Jugendspielausschusssitzung festgelegt.
	6.5.7. Für das Losen und Setzen ist die jeweilige Wettkampfleitung verantwortlich. Mit einstimmigem Beschluss kann am Anfang des jeweiligen Pokalfinales von der Wettkampfleitung unter Anhörung der beteiligten Trainer ein Setzmodus festgelegt werden.
	6.5.8. Alle teilnehmenden Mannschaften haben vor der Auslosung beim Turnier eine Mannschaftsliste abzugeben. Nur die hier angegebenen Spielerinnen sind für die Mannschaft spielberechtigt. Die Mannschaftsliste kann im Verlauf des Turnieres nicht mehr e...
	6.6. Berliner Beachmeisterschaften

	An den Berliner Beachmeisterschaften kann jede Aktive teilnehmen, die im Besitz einer gültigen Beach-Jugendlizenz des Volleyball Verbands Berlin ist.   Die Mitglieder der Mannschaften können sich aus verschiedenen Vereinen zusammensetzen, dabei müssen...
	7. Durchführung des Berliner Spielbetriebes – männlich
	7.1. Allgemeines

	• der Betreuer über die erforderlichen fachlichen Voraussetzungen (auch ohne Lizenz) sowie über die nötige Erfahrung und persönliche Reife verfügt,
	• die gesetzlichen Vertreter (in der Regel die Eltern) des Betreuers ihr Einverständnis gegeben haben,
	• die Eltern der betreuten Sportler über diese Verfahrensweise informiert sind und keine grundsätzlichen Bedenken haben.
	7.2  Qualifikation Berliner Meisterschaft

	7.2.
	7.2.1. Für die Qualifikation von Jugendmannschaften für die Finals der BM der U20, U18, U16, U15, U14 und U13 sind folgende Bedingungen zu beachten:
	7.2.1.1. die Qualifikation findet über maximal zwei Turniere statt,
	7.2.1.2. Jugendmannschaften der U20-Jugend, die am Erwachsenenspielbetrieb teilnehmen und über mindestens vier Spieler in der Berlin-Liga oder höheren Spielklassen verfügen, sind direkt zur Berliner Meisterschaft qualifiziert
	7.2.1.3. Jugendmannschaften, der U18-Jugend, die am Erwachsenenspielbetrieb teilnehmen und über mindestens vier Spieler in der Bezirksliga oder höheren Spielklassen verfügen, sind direkt zur Berliner Meisterschaft qualifiziert,
	7.2.1.4. die Jugendmannschaften aus dem Erwachsenenbereich müssen spätestens 10 Tage vor Beginn des Erwachsenenspielbetriebes 8 Jugendspieler der jeweiligen Jugendmannschaft, die sich zur Berliner Meisterschaft qualifizieren möchte, zuordnen.
	7.2.1.5. um sich nach 7.2.1.2 bzw. 7.2.1.3 zu qualifizieren, muss der Verein bis 8 Tage vor der Berliner Meisterschaft unter Einreichung der Spielberichtsbögen mindestens 4 Spieler aus der Liste des Punktes 7.2.1.2 bzw. 7.2.1.3 mit wenigstens 4 Einsät...
	7.2.1.6. die Teilnahme an den Qualifikationsturnieren ist mit Abgabe der Meldung zum Saisonbeginn verbindlich (siehe 4.1.)
	7.2.1.7. Mannschaften, die beim ersten Qualifikationsturnier nicht angetreten sind, sind beim zweiten Qualifikationsturnier nicht startberechtigt.
	7.2.1.8. in der ersten Qualifikationsrunde qualifizieren sich maximal die beiden besten Teams des jeweiligen Qualifikationsturnieres, insgesamt jedoch maximal drei Teams in der ersten Runde. In der U18- und U20-Jugend ist das Teilnehmerfeld der zweite...
	7.2.1.9. für die Durchführung der Qualifikationsturniere zur BM ist der Jugendausschuss in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Ausrichter verantwortlich (siehe 2.2.),
	7.2.1.10. die Wettkampfleitung setzt sich aus einem Vertreter des Ausrichters und zwei gewählten Vertreter der teilnehmenden Vereine zusammen.
	7.2.1.11. Bei jedem Turnier muss ein Wettkampfgericht gebildet werden. Jede beteiligte Mannschaft benennt bis zum Turnierbeginn ein Mitglied für das Wettkampfgericht. Im Protestfall tritt das Wettkampfgericht ohne Vertreter der am Protestfall beteilig...
	7.2.2. Für die Berliner Meisterschaft der U12 qualifizieren sich jeweils die acht Mannschaften der Jugendspielrunde, die entsprechend der Summe der Platzziffern nach dem letzten Spieltag vor der BM die Plätze 1 bis 8 belegen. Für nach JSO 6.3.11 nicht...
	7.2.3. Alle teilnehmenden Mannschaften haben vor der Auslosung beim Turnier eine Mannschaftsliste abzugeben. Nur die hier angegebenen Spieler sind für die Mannschaft spielberechtigt. Die Mannschaftsliste kann im Verlauf des Turnieres nicht mehr ergänz...
	7.3. Berliner Meisterschaft (BM)

	7.3.1. Für die Durchführung der Finals der BM ist der JA in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Ausrichter verantwortlich. (siehe 2.2.)
	7.3.2. Die Wettkampfleitung setzt sich aus einem Vertreter des Ausrichters und zwei gewählten Vertretern der teilnehmenden Vereine zusammen.
	7.3.3. Bei jedem Turnier muss ein Wettkampfgericht gebildet werden. Jede beteiligte Mannschaft benennt auf der Mannschaftsliste ein Mitglied für das Wettkampfgericht. Im Protestfall tritt das Wettkampfgericht ohne Vertreter der am Protestfall beteilig...
	7.3.4. Der ausrichtende Verein einer Berliner Meisterschaft erhält einen Startplatz für eine Mannschaft bei dieser, sofern er sich sportlich mit keiner Mannschaft zur BM qualifiziert. Die Meldung zur Qualifikation zur Berliner Meisterschaft ist obliga...
	7.3.5. Die Berliner Meister und Platzierten werden in Turnierform ermittelt.
	7.3.6. In den Altersklassen U12 bis U15 besteht eine Obergrenze von maximal 8 Teilnehmern und ab der Altersklasse U16 und älter eine Obergrenze von 6 Teilnehmern an einer Berliner Meisterschaft.
	7.3.7. Nehmen mehrere Mannschaften aus einem Verein an der Meisterschaft teil, sind diese in verschiedene Gruppen zu setzen.
	7.3.8. Der Spielmodus sowie das Losen und Setzen der Gruppen wird vom Jugendspielwart vorbereitet und kann nur mit einstimmigem Beschluss der Wettkampfleitung unter Anhörung der beteiligten Trainer verändert werden.
	7.3.9. Alle Gruppen- und Platzierungsspiele gehen über zwei Gewinnsätze.
	7.3.10. Alle teilnehmenden Mannschaften haben vor der Auslosung beim Turnier eine Mannschaftsliste abzugeben. Nur die hier angegebenen Spieler sind für die Mannschaft spielberechtigt. Die Mannschaftsliste kann im Verlauf des Turnieres nicht mehr ergän...
	7.3.11. Zur BM darf ein Verein maximal 25% aller teilnehmenden Mannschaften stellen. Die berechnete Teilnehmerzahl ist grundsätzlich auf die nächste volle Zahl aufzurunden.
	7.3.12. Zur BM der U12 und U13 sind nur Spieler startberechtigt, die in der entsprechenden Altersklasse nicht am Jugendpokal eingesetzt worden sind.
	7.3.13. Auf Antrag des Landestrainers bei der JSA kann in den Altersklassen u16 bis u20 ein Landesmeisterschaftsturnier (LM) ausgetragen werden. Startberechtigt sind hierbei zwei vom Landestrainier nominierte Vereine mit je einem Team und der Berliner...
	Für die nominierten Teams gelten die Punkte 4 und 5 der JSO, für die Teams der u20 müssen 7.2.1.2 bzw. der u18 7.2.1.3. der LSO erfüllen. Die vom Landestrainier nominierten Vereine fungieren als Ausrichter und sind für die Organisation der Schiedsrich...
	Analog gelten 7.3.1. bis 7.3.5. und 9.4. der JSO. Abweichend erhöht sich die Anzahl der Zuordnungen zu den nominierten Teams von 7.3.4 auf 10 Spieler.
	7.4. Qualifikation Berliner Jugendpokal – Jugendspielrunde

	7.4.2. Je nach Platzierung werden nach jedem Spieltag Punkte laut Durchführungsbestimmung verteilt und über alle Spieltage addiert,
	7.4.3. nachgemeldete Mannschaften erhalten für die bereits stattgefundenen Turniere weniger Punkte als das letztplatzierte Team des Spieltages,
	7.4.4. nicht angetretene Mannschaften erhalten an diesem Spieltag die Punktzahl des letztplatzierten Teams der angesetzten Leistungsklasse. Die Staffelleitung darf eine Nullpunktewertung entscheiden, wenn durch den Nichtantritt erhöhter Aufwand entsta...
	7.4.5. In der U12, U13 und U14 ist auch eine Integration in die Jugendrunde des weiblichen Bereiches möglich.
	7.4.6. Für die U12 gibt es gesonderte Bestimmungen, die in einer Durchführungsbestimmung formuliert sind und jährlich von der JSA festgelegt werden.
	7.4.7. Für den Jugendpokal der U12 qualifizieren sich die acht Mannschaften der Jugendspielrunde, die nach der Summe der Platzziffern nach dem letzten Spieltag vor dem Jugendpokal die Plätze 9 bis 16 belegen. Qualifizieren dürfen sich nur Mannschaften...
	7.5. Berliner Jugendpokal
	7.6. Berliner Beachmeisterschaften

	8. Abweichungen zur BSO und LSO
	8.1. Die Spielfeldgröße in der Leistungsklasse 1 der U13 Jugendrunde männlich und die Berliner Meisterschaft U13 männlich werden auf der Feldgröße 4,5m x 14m gespielt.
	8.2. Erzielt ein Team in der U14 und jünger bei eigenem Aufschlag zwei Punkte in Folge, so rotiert das aufschlagende Team um eine Position und behält das Aufschlagsrecht (Portugalregel).
	8.3. Spezifizierung der BSO JSO 2.5 b) und 2.5 c):
	Gemischte Mannschaften im Spielbetrieb der U14 und jünger sind spielberechtigt, wenn zu jedem Zeitpunkt im Spiel in der U12 min. 1, in der U13 und U14 min. 2 Spieler:innen des Geschlechts des Wettkampfteams auf dem Feld stehen.
	8.4. Vereinswechsel sind ohne Wechselfrist im Jugendbereich erst nach dem Spielen der letzten Deutschen Jugendvereinsmeisterschaft erlaubt, frühestens jedoch zum 30.06. des Jahres.
	8.5. Kinder und Jugendliche können abweichend zu den Altersstichtagen vom Jugendausschuss eine Spielberechtigung für eine jüngere Altersklasse erhalten, wenn dies ein ärztliches Gutachten wegen der körperlichen oder geistigen Konstitution für sinnvoll...

	8.6. In der Jugendspielrunde der U16 dürfen mehrere Vereine eine Spielgemeinschaft bilden. Die Mannschaft einer Spielgemeinschaft besteht aus Spielern unterschiedlicher Vereine, die gemeinsam an der Jugendrunde teilnehmen. Die Mannschaft darf sich zum...
	9. Schiedsrichter
	9.1. Für die Finalturniere der Berliner Meisterschaften werden die Schiedsrichter durch den Jugendschiedsrichterwart eingesetzt.
	9.2. In allen Spielen der Jugendspielrunde der U20, U18 und U16 muss der 1. Schiedsrichter mindestens über eine Jugendschiedsrichterlizenz verfügen.
	9.3. In allen Spielen der Qualifikationsrunde zur Berliner Meisterschaft in der U20 und U18 muss der 1. Schiedsrichter mindestens über eine D-Schiedsrichterlizenz und der 2. Schiedsrichter mindestens über ein Jugendschiedsrichterlizenz verfügen. In de...
	9.4. Für die Finalturniere der Berliner Meisterschaften ist in der U20 und U18 für den 2. Schiedsrichter mindestens eine D-Schiedsrichterlizenz notwendig, in der U16, U15 und U14 mindestens eine Jugendschiedsrichterlizenz.
	10. Ergebnismeldung
	10.1. Die Platzierungen und Spielverlauf des Spieltages haben vom Ausrichter eines Jugendspieltages am selben Wochenende bis Sonntag, 23:59 Uhr per SAMS Ergebnismeldung zu erfolgen.
	10.2. Der Spielplan, die Protokolle sowie die Mannschaftslisten sind bis Donnerstag dem zuständigen Staffelleiter postalisch oder per E-Mail zuzusenden.
	11. Ordnungsstrafen (Bußgelder)
	12. Schlussbestimmungen

